
Werastr. 53 
72622 Nürtingen 

Telefon 07022 924158 
Fax 07022 924159 
martin@thies.net 

Konto-Nr. 164 872 000 
Blz 612 901 20 

Volksbank Nürtingen 
 

 

M a r t i n  T h i e s 
Steuerberater 

Diplom-Betriebswirt (FH) 

 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen, den 25. Mai 2010 

 
 
 
Mandantenbrief Juni 2010 
 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Anzeigepflicht bei Auslandsbeteiligungen 
· Haftung für unzureichend gesicherten WLAN-Anschluss 
 

Einkommensteuer 

· Halbabzugsverbot von Erwerbsaufwendungen bei Auflösungsverlust einer  
wesentlichen Beteiligung 

· Besteuerung der Altersrenten ist verfassungsgemäß 
 

Lohn und Gehalt 

· Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
· Kurzarbeitergeldregelungen erneut verlängert 

 
Mit freundlichem Grüßen 
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Termine 
FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN/SOZIALVERSICHERUNG JUNI UND JULI 2010 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.6.20101 12.7.20102 
Umsatzsteuer 10.6.20103 12.7.20104 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

10.6.2010 Entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.6.2010 Entfällt 

Ende der Schonfrist  Überweisung5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck6 

14.6.2010 15.7.2010 

7.6.2010 9.7.2010 

Sozialversicherung7 28.6.2010 28.7.2010 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnaus-
schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzufüh-
ren. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4  Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfrist-

verlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 24.6./26.7.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

fällt. 
 

 



Allgemein 

Anzeigepflicht bei Auslandsbeteiligungen nach § 138 Absatz 2 und 3 Abgabenordnung (AO)  
Bundesministerium der Finanzen, IV B 5 - S-1300 / 07 / 10087, Schreiben (koordinierter Ländererlass) 
vom 15.04.2010 

Nach § 138 Absatz 2 AO haben Steuerpflichtige mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Geschäfts-
leitung oder Sitz im Inland dem zuständigen Finanzamt nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck das 
Folgende anzuzeigen: 

1. die Gründung und den Erwerb von Betrieben und Betriebsstätten im Ausland; 

2. die Beteiligung an ausländischen Personengesellschaften oder deren Aufgabe oder Ände-
rung; 

3. den Erwerb von Beteiligungen an einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse im Sinne des § 2 Nummer 1 des Körperschaftsteuergesetzes, wenn da-mit un-
mittelbar eine Beteiligung von mindestens zehn Prozent oder mittelbar eine Beteiligung von 
mindestens 25 Prozent am Kapital oder am Vermögen der Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse erreicht wird oder wenn die Summe der Anschaffungskosten al-
ler Beteiligungen mehr als 150.000 Euro beträgt. 

Haftung für unzureichend gesicherten WLAN-Anschluss  
Bundesgerichtshof, I-R-121/08, Pressemitteilung vom 12.05.2010 

Privatpersonen können auf Unterlassung, nicht dagegen auf Schadensersatz in Anspruch genommen 
werden, wenn ihr nicht ausreichend gesicherter WLAN-Anschluss von unberechtigten Dritten für Ur-
heberrechtsverletzungen im Internet genutzt wird. Das hat der u. a. für das Urheberrecht zuständige I. 
Zivilsenat des Bundesgerichtshofs entschieden.  

In Tschechien erteilte Fahrerlaubnis in Deutschland anzuerkennen  
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 10-A-11244/09.OVG, Pressemitteilung vom 22.04.2010 

Deutsche Behörden sind nicht berechtigt, einer von einem Deutschen in Tschechien erworbenen 
Fahrerlaubnis die Anerkennung allein deshalb zu versagen, weil der Fahrerlaubnisinhaber in Deutsch-
land seinen ordentlichen Wohnsitz hat. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in 
Koblenz und änderte damit seine bisherige Rechtsprechung. 

 

Einkommensteuer 
Halbabzugsverbot von Erwerbsaufwendungen bei Auflösungsverlust einer wesentlichen Betei-
ligung 
Gewinne aus der Veräußerung von wesentlichen Beteiligungen an einer Kapitalgesellschaft waren bis 
2008 zur Hälfte und sind ab 2009 zu 40 % steuerfrei. Dies bedeutet gleichzeitig eine entsprechende 
Abzugsbeschränkung für die mit den Einnahmen im Zusammenhang stehenden Aufwendungen. 
Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2009 entschieden, dass diese Abzugsbeschränkung nicht gelten 
sollte, wenn Ausgaben anfielen, ohne dass damit im wirtschaftlichen Zusammenhang stehende Ein-
nahmen oder Betriebsvermögensmehrungen entstanden waren. 
Das Bundesministerium der Finanzen wollte dieses Urteil über den Einzelfall hinaus nicht anwenden. 
Der Bundesfinanzhof hat zeitnah mit einem Beschluss reagiert und die Nichtzulassungsbeschwerde 
eines Finanzamts, das sich auf den Nichtanwendungserlass berufen hatte, zurückgewiesen. 

Steuerberatungskosten für „private“ Steuererklärung nicht abzugsfähig 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Kosten für die Erstellung z. B. einer Einkommensteu-
ererklärung nicht abgezogen werden können. Der Abzug ist mit Wirkung ab 2006 aufgehoben worden. 
Ein Abzug als dauernde Last oder außergewöhnliche Belastung sei nicht möglich. Der verfassungs-
rechtliche Gleichheitssatz sei nicht verletzt. Auch im Hinblick auf die Kompliziertheit des Steuerrechts 
sei der Abzug verfassungsrechtlich nicht geboten. 



Hinweis: Der Deutsche Steuerberaterverband und die Steuerberaterverbände haben die Abgeordne-
ten aufgefordert, noch im Jahressteuergesetz 2010 die Abzugsfähigkeit der Steuerberatungskosten 
wieder einzuführen. Die Regierung hat dies im Koalitionsvertrag vorgesehen. 

Besteuerung der Altersrenten ist verfassungsgemäß - bei Anwendung der Öffnungsklausel gilt 
das „Für-Prinzip“ 
Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung bestätigt, wonach die seit dem 1.1.2005 neu geregel-
te Besteuerung der Alterseinkünfte nicht gegen die Verfassung verstößt, sofern das Verbot der Dop-
pelbesteuerung eingehalten wird. Vor 2005 wurden die Altersrenten nur mit einem Ertragsanteil be-
steuert. Ab 2005 unterliegen die Renten in vollem Umfang - nachgelagert - der Besteuerung, wobei in 
einer Übergangsphase von 2005 bis 2039 der steuerbare Anteil der Renten kontinuierlich steigt. Ent-
scheidend für die Höhe des steuerbaren Anteils ist das Jahr des Renteneintritts. Bei Rentenbeginn bis 
zum Jahr 2005 beträgt der Besteuerungsanteil 50 %. 
Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung sieht das Gesetz die so genannte Öffnungsklausel vor. Auf 
Antrag können Renten, die auf Beiträgen oberhalb der gesetzlichen Beitragsbemessungsgrenze be-
ruhen, weiterhin mit dem geringeren Ertragsanteil besteuert werden. Voraussetzung ist, dass der je-
weilige Höchstbetrag zur gesetzlichen Rentenversicherung mindestens 10 Jahre überschritten worden 
ist. Entgegen der Auffassung von Finanzamt und Finanzgericht kommt es zur Überschreitung der 10-
Jahresgrenze nicht darauf an, in welchen Jahren (sog. „In-Prinzip“) die Zahlungen erfolgt sind, son-
dern für welche Jahre (sog. „Für-Prinzip“) die Beiträge geleistet wurden. 
Im entschiedenen Fall hatte der klagende Rentner geltend gemacht, dass durch die Umstellung auf 
die nachgelagerte Besteuerung sein Vertrauen auf Beibehaltung der Ertragsanteilbesteuerung seiner 
Renteneinkünfte in verfassungswidriger Weise verletzt worden sei. Im Jahr 1972 leistete der Rentner 
für 12 Jahre (1956-1967) freiwillige Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung, die oberhalb 
der Höchstbeträge lagen. Finanzamt und Finanzgericht versagten zu Unrecht die Anwendung der 
Öffnungsklausel, wogegen sich der Rentner erfolgreich wehrte. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs 
 
 

Lohn und Gehalt 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
Wird ein Arbeitnehmer krank, ist ihm nach dem Gesetz dasjenige Arbeitsentgelt fortzuzahlen, welches 
er in der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit verdienen würde. Das umfasst auch Entgelt-
bestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, die er in dem betreffenden Zeitraum bei 
tatsächlicher Arbeitsleistung aber erzielt hätte (sog. Entgeltausfallprinzip). 
Von dieser gesetzlichen Regelung kann durch Tarifvertrag abgewichen werden. Dies setzt aber vo-
raus, dass der Tarifvertrag diesbezüglich eine klare Regelung trifft. So hat jetzt das Bundesarbeitsge-
richt im Falle eines Flughafenmitarbeiters entschieden, dessen Arbeitgeber unter Berufung auf eine 
bestimmte Klausel des einschlägigen Tarifvertrags, in der es um die Entgeltfortzahlung nach Arbeits-
zeitänderungen ging, bei der Berechnung der Entgeltfortzahlung Verdienstbestandteile unberücksich-
tigt gelassen hatte, die nicht in Monatsbeträgen ausgedrückt waren. Dabei lagen zwischen der Ände-
rung der Arbeitszeit und dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit rund drei Wochen. 
Das Bundesarbeitsgericht hielt die tarifvertragliche Regelung über die abweichende Berechnung des 
Arbeitsentgelts nach Arbeitszeitänderungen insoweit für unklar, als es in ihr um Zeiträume ging, bei 
denen zwischen der Arbeitszeitänderung und dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit weniger als 
ein Monat lag. Da für diesen Fall keine klare abweichende Regelung getroffen wurde, verbleibe es für 
die Berechnung des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts bei der gesetzlichen Regelung, also dem vollen 
Entgeltausfallprinzip. 

Ermittlung der Höhe des geldwerten Vorteils bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
mit Dienstwagen 
Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Kraftfahrzeug zur privaten Nutzung, ist der lohnsteu-
erpflichtige geldwerte Vorteil mit monatlich 1 % des inländischen Listenpreises anzusetzen. 
Kann das Kraftfahrzeug auch zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt werden, ist 
diese Nutzungsmöglichkeit zusätzlich mit monatlich 0,03 % des inländischen Listenpreises für jeden 
Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu bewerten und dem steuerpflichtigen 
Arbeitslohn zuzurechnen. Bei der Bemessung dieses Zuschlags geht die Vorschrift davon aus, dass 
der Dienstwagen monatlich an 15 Tagen (im Jahr 180 Tage) für Fahrten zwischen Wohnung und re-
gelmäßiger Arbeitsstätte genutzt wird. 



Wird der Dienstwagen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte für erheblich weniger als an 
15 Tagen je Monat eingesetzt, so ist für den Zuschlag nur auf die tatsächliche Nutzung abzustellen. 
Im Urteilsfall nutzte der Arbeitnehmer den Dienstwagen nur an 100 Tagen im Jahr für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte. Das Finanzgericht Köln sah dies als erhebliche Abweichung an 
und entschied, dass eine Einzelbewertung der tatsächlich durchgeführten Fahrten vorzunehmen sei. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei 
Während der Ferien können Schüler unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu 
werden. Voraussetzung ist, dass die Beschäftigung im Voraus auf maximal zwei Monate oder 
50 Arbeitstage im Kalenderjahr befristet ist. Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenversicherung 
fallen bei diesen kurzfristigen Beschäftigungen ebenfalls nicht an, weil es sich nicht um so genannte 
Minijobs handelt. 
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein Ar-
beitsentgelt von bis zu 400 EUR im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die so genannten Minijobs 
anzuwenden. 
Hat ein Schüler das 16. Lebensjahr vollendet und übt er eine kurzfristige Beschäftigung aus, sind Be-
ginn und Ende des Beschäftigungsverhältnisses der zuständigen Krankenkasse auf elektronischem 
Weg zu melden. 
Beispiel: Schüler Max arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 19.7. bis 31.8.2010 in einer Firma 
und erhält dafür ein Entgelt von 800 EUR. Es entsteht keine Sozialversicherungspflicht, weil er weni-
ger als 50 Tage gearbeitet hat. Ab 1.10.2010 arbeitet er für monatlich 400 EUR. Ab diesem Tag hat 
der Arbeitgeber die pauschalen Beiträge sowie die Umlagen an die Knappschaft Bahn-See zu entrich-
ten. 

Kurzarbeitergeldregelungen erneut verlängert  
Bundesregierung, Pressemitteilung vom 21.04.2010 

Das verbesserte Kurzarbeitergeld hat sich als attraktives und wirksames Instrument zur Beschäfti-
gungssicherung erwiesen. Weil die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf dem Arbeitsmarkt 
noch andauern, verlängerte die Bundesregierung die Erstattung der Sozialbeiträge noch einmal um 15 
Monate. 


